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Amtlicher Theil.
Perordnungen und Wittheilungen der Behörden in den Schungebieken.

Zollordnung für das deutsch-ostafrikanische Sch S#gebiet.
Allgemeine Bestimmungen.

81.
Alle Erzeugnisse der Natur wie des Kunst= und Gewerbefleißes, mit Ausnahme von Schußwaffen

und Schießbedarf, dürfen ein= und ausgeführt werden.
§ 2.

Die Ein= und Ausfuhr von Schußwaffen und Schießbedarf richtet sich nach den darüber erlassenen
besonderen Bestimmungen.

Sonstige Ausnahmen von dem im § 1 ausgesprochenen Grundsatz können für einzelne Artikel,
beim Eintritt außerordentlicher Umstände sowie aus gesundheits= oder sicherheitspolizeilichen Rücksichten
durch den Kaiserlichen Gouverneur angeordnet werden.

§ 3.
An der Küste darf die Ein= und Ausfuhr nur an bestimmten, öffentlich bekannt gemachten

Plätzen stattfinden.
Für die übrigen Grenzen bleibt eine gleiche Anordnung sowie die Regelung der Zollverhältnisse

vorbehalten.
§ 4.

Zur Sicherung, Feststellung und Erhebung der Ein= und Ausfuhrzölle sowie der Umschlagsabgabe
sind die Hauptzollämter und Zollämter 1. bis 3. Klasse bestimmt.

§ 5.
Die Hauptzollämter und Zollämter 1. und 2. Klasse haben die Befugniß, Waaren jeder Art und

Menge zur Aus= und Einfuhr abzufertigen.
Die Zollämter 3. Klasse können Waaren, auf denen ein Abgabenanspruch nicht ruht, auf jedes

andere Zollamt mit Begleitschein überweisen bezw. solche, bei ihnen mit Begleitschein eingehenden Waaren
in den freien Verkehr setzen. Ferner können sie Waaren, auf denen ein Abgabeanspruch ruht, mit
Begleitschein einem Hauptzollamte oder Zollamte 1. und 2. Klasse zur Schlußabfertigung überweisen.


